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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.08.2017

Norm

ABGB §1435

1. ABGB § 1435 heute

2. ABGB § 1435 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Die condictio causa 4nita nach § 1435 ABGB wird nach herrschender Rechtsprechung und Lehre nicht nur bei der

Au5ösung von Verträgen mit der Wirkung ex tunc gewährt, sondern auch dann, wenn ein Dauerschuldverhältnis

Vorausleistungen erbracht worden sind und es früher als ursprünglich vorgesehen aufgehoben wird.Die condictio

causa 4nita nach Paragraph 1435, ABGB wird nach herrschender Rechtsprechung und Lehre nicht nur bei der

Au5ösung von Verträgen mit der Wirkung ex tunc gewährt, sondern auch dann, wenn ein Dauerschuldverhältnis

Vorausleistungen erbracht worden sind und es früher als ursprünglich vorgesehen aufgehoben wird.
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